
Stellungnahme zum 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2018
der Marktgemeinde Kreuzstetten – GR Christine Kiesenhofer
mit der Bitte um schriftliche Stellungnahme des Bürgermeisters

Im außerordentlichen Haushalt werden bei der Sanierung Volksschule 687.700 € beim NVA 
hinzugefügt. Das ergibt in Summe 2.717.700 € und entspricht dem Beschluss im GR vom 
30. Jänner 2018 zur Volksschul-Sanierung.

Nicht nachvollziehbar sind für mich die Angaben beim Nachweis der Darlehensschulden 
und die dazugehörigen Zinsen im NVA  beim ordentlichen Haushalt Volksschule 211000: 
Erstes Darlehen der Volksbank über 700.000 €, Laufzeit ab 1.12.2018
wie ergibt sich die Tilgungsrate von 23.300 € (bei einer Laufzeit von 15 Jahren)? Wird die 
Landesförderung (der Annuitätenzuschuss) direkt über die Bank abgewickelt?
wie ergibt sich die Zinszahlung 2018 von 3.500 € (bei einem Zinssatz von 1,710 % und dem
Darlehensbeginn 1.12.2018)?
Zweites  Darlehen der Volksbank über 700.000 € (Bauphase 3), Laufzeit ab 1.12.2019
wie ergibt sich eine Zinszahlung 2018 von 1.700 € für ein Darlehen, das erst am 1.12.2019 
beginnt?

Ich ersuche um detaillierte Aufstellung zu den einzelnen Krediten zum Schulumbau mit 
Laufzeit, Angabe der Zinsen, der Rückzahlungshöhe und der Annuitätenzuschüsse; dies war 
beim Beschluss der Kredite im GR im Jänner 2018 noch nicht möglich, jetzt sollte es an den
GR nachgereicht werden.

Beim Rechnungsabschluss 2017 habe ich in meiner damaligen Stellungnahme einige Zahlen
kritisiert und um Korrektur gebeten. Dies ist im NVA bei einigen Zahlen 
(Darlehensschulden) großteils erfolgt, beim Leasingnachweis wurde es aber verabsäumt. Im
Voranschlag für 2019 erwarte ich mir die korrekten Angaben. Konkret:

• sowohl der Akku beim Renault Zoe als auch beim Kangoo ist gemietet, nicht geleast!
Bitte aus der Auflistung Leasing entfernen!

• Die ursprüngliche Leasinghöhe/der Kaufpreis beim Zoe beträgt 20.860,00 € 
(Angebot Leasing beiliegend),  Abgang 2017: 3.000 € Vorauszahlung + 9 * 250 € 
monatliche Zahlung = gesamt 5.250 €, die einmalige Rechtsgeschäftsgebühr ist nicht 
im Leasing zu berücksichtigen. Daraus ergibt sich beim Zoe ein Leasingrest Anfang
2019 in der Höhe von 12.610 €.
◦ beim Kangoo habe ich die konkreten Zahlen nicht vorliegen, vermute aber 

Ähnliches.


